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Index

24/01 Strafgesetzbuch

25/01 Strafprozess

Norm

StGB §145 Abs2;

StGB §46 Abs5;

StPO 1975 §410;

Rechtssatz

Aus dem Umstand allein, daß im Zeitpunkt der Erlassung des angefochtenen Bescheides ein auf nachträgliche

Milderung der Strafbemessung gerichtetes Verfahren (iSd § 410 StPO) anhängig gewesen ist, ist noch nicht zu folgern,

daß die rechtskräftig ausgesprochene Strafe im Ergebnis der Höhe nach herabgesetzt werden wird.
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